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So oder so ähnlich könnte man den Alltag der wissenscha  lichen MitarbeiterInnen um-
schreiben. Stöcke und Steine gibt es dort in ausreichender Menge. Es geht um Quali-
fi ka  on, um Bestenauslese und ganz nebenbei noch um Broterwerb. Die Gesetzgeber 
formulieren Rahmenbedingungen, die möglichst schnell ans Ziel führen und gleichzei-
 g die Freiheit von Forschung und Lehre nicht einschränken sollen. Die begrenzten 
fi nanziellen Mi  el sind dabei häufi g geeignete Druckmi  el, um möglichst viel Leistung 
in befristeter Zeit abzurufen.

Leider haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass doch einiges im Argen liegt im soge-
nannten wissenscha  lichen Mi  elbau. Engagierte und hochmo  vierte Wissenscha  -
lerInnen verlieren die Perspek  ve, häufi g fehlt die Zeit für die eigene Qualifi ka  on, 
an die eigene Lebensplanung oder Kreditwürdigkeit ist mit befristeten Verträgen nicht 
zu denken. Und dies betri    immerhin 90 % aller Verträge mit wissenscha  lichen und 
künstlerischen Beschä  igten an unserer Universität.

Nun tut sich endlich etwas: Die Gesetzgeber müssen auf den öff entlichen Druck re-
agieren, die Koali  onspartner müssen sich an ihren Versprechen messen lassen und so 
stehen derzeit einige Gesetzesänderungen an, die sich unmi  elbar oder mi  elbar auf 
die Beschä  igungsverhältnisse von Wissenscha  lerInnen auswirken.

Die wich  gsten Änderungen haben wir in dieser Sonderausgabe zusammengefasst.

Viel Spaß damit!

HOPP, HOPP, HOPP, WIMI LAUF GALOPP...
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CDU/CSU und SPD ha  en schon im 
November 2013 im Koali  onsvertrag 
festgelegt, dass das Wissenscha  szeit-
vertragsgesetz (WissZeitVG) novelliert 
werden soll. Zwar lägen befristete Be-
schä  igungsverhältnisse aufgrund von 
Qualifi zierungsphasen, zeitlich befriste-
ten Forschungsprojekten und anderen 
Sachgründen in der Natur des Wissen-
scha  sbetriebs, der Anteil der Befristun-
gen und insbesondere der Befristungen 
über sehr kurze Zeiträume hä  en aber 
einen Handlungsbedarf entstehen las-
sen. CDU/CSU und SPD kündigten also 
an, auf die Proteste von Wissenscha  -
lerInnen und Gewerkscha  en wegen 
der völlig aus dem Ruder gelaufenen 
Befristungspraxis an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen reagieren zu 
wollen.

Das WissZeitVG trat am 18.04.2007 in 
Kra  . Bis 2007 ha  e der Bund durch das 
Hochschulrahmengesetz (HRG) einen 
Rahmen für die Landeshochschulgesetze 
gesetzt. Nach der Föderalismusreform 
fi el die Zuständigkeit für die Hochschu-
len ausschließlich den Ländern zu. Das 
HRG verlor daher seine Gül  gkeit. Das 
HRG enthielt aber spezielle Regelungen 

für die Befristung von Arbeitsverträgen 
von Wissenscha  lerInnen an den Hoch-
schulen. Das WissZeitVG sollte diese 
Regelungen aufnehmen und damit den 
Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen weiterhin Rechtssicherheit bei der 
Befristung von Arbeitsverträgen bieten. 
Das WissZeitVG schrieb aber nicht nur 
die bisherigen gesetzlichen Regelungen 
fort, sondern erweiterte den Anwen-
dungsbereich auf Forschungseinrich-
tungen und auf nicht-wissenscha  liches 
Personal in Dri  mi  elprojekten . 

Am 06.06.2007 hielt Ministerialrat Dirk 
Schüller vom BMBF auf der Tagung des 
Arbeitskreises Fortbildung der Univer-
sitätskanzlerInnen eine Rede zum neu-
en Tarifrecht und Befristungsrecht. Er 
ho   e damals, dass das WissZeitVG von 
den Hochschulleitungen genutzt werde, 
um Wissenscha  lerInnen im Anschluss 
an ihre Qualifi ka  on bessere Beschäf-
 gungsperspek  ven zu eröff nen. Eine 

gravierende Fehlentwicklung sei es, 
wenn bisherige Dauerstellen wegen der 
erweiterten Befristungsmöglichkeiten in 
befristete Posi  onen umgewandelt wür-
den. Im Gegenteil solle auch im Hoch-

 DRINGEND REPARATURBEDÜRFTIG!
ZUR GESCHICHTE DES WISSENSCHAFTSZEITVERTRAGSGESETZES

2007
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schulbereich geprü   werden, ob nicht 
ein Teil der Dri  mi  el für unbefristete 
Anstellungen genutzt werden könne. 
Der Gesetzgeber habe den Beteiligten 
so viel Freiheit wie möglich eingeräumt, 
weil er darauf vertraue, dass mit den 
Möglichkeiten des Gesetzes verantwor-
tungsvoll umgegangen werde. 

Ein Vertrauen, dass im Nachhinein kaum 
zu rech  er  gen ist.

So ha  e zum Beispiel die HIS-Studie 
„Wissenscha  liche Karrieren“ von Jaksz-
tat, Schindler und Bries bereits 2010 
ergeben, dass die berufl iche Situa  on 
der Nachwuchswissenscha  lerInnen 
durch ein hohes Maß an berufl icher Un-
sicherheit gekennzeichnet ist. Mit Bezug 
auf die WiNbus1-Befragung des wissen-
scha  lichen Nachwuchses waren bei 
den nicht-promovierten Nachwuchswis-
senscha  lerInnen 93 % bis 95 % befris-
tet beschä  igt, bei den Promovierten 
81 % bis 90 %.

1 WiNbus ist ein vom Deutschen Zentrum 
für Hochschul- und Wissenscha  sforschung 
(DZHW) durchgeführtes und vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) 
gefördertes Online-Access-Panel für den wis-
senscha  lichen Nachwuchs in Deutschland.

Auch die Evalua  on des WissZeitVG 
(Georg Jongsmanns,  4/2011) zeichnete 
kein rosiges Bild bezüglich der Beschäf-
 gungssitua  on des wissenscha  lichen 

Mi  elbaus. Die Zahl der wissenscha  -
lichen MitarbeiterInnen war zwar von 
106.400 im Jahr 2004 auf 146.100 im 
Jahr 2009 ges  egen, allerdings seien 
83 % der Wissenscha  lerInnen befristet 
beschä  igt. Tendenz: steigend.

Für die damalige Bundesregierung war 
das WissZeitVG dennoch ein voller Er-
folg, die Rechtssicherheit bei der Be-
fristung von Arbeitsverträgen für Wis-
senscha  lerInnen an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen war schließ-
lich hergestellt. Entsprechend lautete 
damals die Überschri   der Pressemi  ei-
lung zur Evalua  on des WissZeitVG: „Das 
Wissenscha  szeitvertragsgesetz hat 
sich bewährt“. Die vielfach angemahn-
te berufl iche Unsicherheit der Wissen-
scha  lerInnen spielte für die damalige 
Wissenscha  sministerin Anne  e Scha-
van (CDU) off ensichtlich keine Rolle. 

Doch die Diskussion um das Gesetz ließ 
sich so nicht befrieden. Die Kri  k am 
WissZeitVG durch Wissenscha  lerInnen 
und Gewerkscha  en wurde im Gegen-
teil immer lauter und auch öff entlich 
wahrgenommen. 

2010

2011
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liche Hilfskrä  e im Masterstudium 
unter den Befristungsrahmen des 
WissZeitVG fallen (Anrechnung dieser 
Beschä  igungsverhältnisse auf die 
Höchstbefristungsdauer?).

 ▪ Die sogenannte familienpoli  sche 
Komponente des WissZeitVG wurde 
nur von rund einem Prozent der Be-
schä  igten überhaupt genutzt.

Die Kri  k am WissZeitVG wurde von SPD, 
Grünen und Linken aufgegriff en, wes-
halb u. a. der Bundestag am 22.09.2011 
über die Zukun   des wissenscha  lichen 
Nachwuchses deba   erte. In dieser De-
ba  e wiesen CDU/CSU und FDP die von 
den Opposi  onsparteien geäußerte Kri-
 k scharf zurück. Albert Ruppert (CDU/

CSU) betonte, dass sowohl an Hochschu-
len als auch an Forschungseinrichtungen 
die Anzahl der Wissenscha  lerInnen 
stark zugenommen hä  e. Dieser Zu-
wachs sei auch dem Bund zu verdanken. 
Es stelle sich aber die Frage, warum die 
Hochschulen diese Sicherheit nicht in 
den Arbeitsverträgen an den wissen-
scha  lichen Nachwuchs weitergäben. 
Dr. Mar  n Neumann (FDP) wandte sich 
sogar explizit gegen den Ausbau unbe-
fristeter Stellen. Die Lage in der Wis-
senscha   sei gar nicht so schlecht wie 
von SPD, Grünen und Linken dargestellt. 
Neumann forderte mehr Autonomie für 

So hielt ver.di in einer Pressemi  eilung 
vom 16.03.2011 fest, dass sich das Wis-
senscha  szeitvertragsgesetz für die 
Wissenscha  lerInnen mitnichten be-
währt hat. Aus Sicht von ver.di wurden 
im Evalua  onsbericht erhebliche Män-
gel, Unklarheiten und ‚Irrita  onen‘ ge-
nannt:

 ▪ Eine hohe Unzufriedenheit der Be-
schä  igten hinsichtlich der Familien-
freundlichkeit, der Aufs  egsmöglich-
keiten, der Arbeitsplatzsicherheit und 
der Planbarkeit der Karriere.

 ▪ Ein massiver Ans  eg der befristeten 
Beschä  igungsverhältnisse seit Ein-
führung des WissZeitVG.

 ▪ Jeder zweite Arbeitsvertrag in der 
Qualifi ka  onsphase wurde mit einer 
Dauer von einem Jahr und einem Stel-
lenumfang von 30 % abgeschlossen.

 ▪ Auch wissenscha  liches Personal, 
dass größtenteils oder ausschließlich 
Lehraufgaben wahrnimmt, wurde 
auf Basis der sogenannten Qualifi zie-
rungsbefristung beschä  igt, obwohl 
diesem Personenkreis in der Regel 
kaum eine Möglichkeit für die wissen-
scha  liche Qualifi zierung gegeben 
wird.

 ▪ Unklare Regelung, ob wissenscha  -
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schädlichen Übertreibung entgegenge-
wirkt und ein poli  sches Zeichen gesetzt 
werden, dass der Anteil der Befristun-
gen von wissenscha  lichem Personal – 
insbesondere mit sehr kurzen Verträgen 
– ein inakzeptables Maß erreicht habe. 

Daher sieht das Eckpunktepapier bezüg-
lich der wissenscha  lichen Mitarbeite-
rInnen folgende Änderungen des Wiss-
ZeitVG vor:

 ▪ Unsachgemäße Kurzbefristungen sol-
len unterbunden werden.

 ▪ Aus dem WissZeitVG soll sich kün  ig 
klar ergeben, dass die sogenannte 
sachgrundlose Befristung (= Befris-
tung in der Qualifi ka  onsphase) nur 
dann zulässig ist, wenn eine Qualifi -
zierung als Teil des Arbeitsverhältnis-
ses vereinbart ist.

 ▪ Unterbrechungen wie Mu  erschutz/
Elternzeit oder Pfl ege von Kindern 
und Angehörigen sollen nicht nur 
eine Verlängerung eines bestehen-
den Arbeitsvertrages ermöglichen, 
sondern auch einen entsprechend 
längeren Vertrag bei einer anderen 
Universität.

 ▪ Eine Klarstellung, dass die sogenann-
te familienpoli  sche Komponente 
sich nicht nur auf die Betreuung von 
leiblichen Kindern bezieht, sondern 
auch auf die Betreuung von S  ef- und 
Pfl egekindern.

 ▪ Eine Klarstellung, dass studen  sche 

die Hochschulen, damit würde sich die 
Situa  on der Wissenscha  lerInnen auch 
verbessern. 

Letztlich sahen sowohl FDP als auch 
CDU/CSU nicht den Gesetzgeber in der 
Verantwortung. Das Gesetz gäbe nur die 
(erweiterten) Möglichkeiten vor, die ver-
antwortungsvolle Nutzung dieser Mög-
lichkeiten sei Sache der Arbeitgeber.

Daher ließ der Regierungswechsel 2013 
auf ein Umdenken in der Poli  k hoff en. 
Jedoch verschob auch der Koali  onsver-
trag von CDU/CSU und SPD die Verant-
wortung vor allem auf die Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen, ein ak-
 ves Gegensteuern gegen den hohen 

Befristungsanteil sei in erster Linie de-
ren Aufgabe. CDU/CSU und SPD würden 
aber das entsprechende Bemühen der 
Wissenscha  sorganisa  onen durch eine 
Novellierung des WissZeitVG fl ankieren.

Soweit der Plan, die Bearbeitung ließ auf 
sich warten. 

Im April dieses Jahres veröff entlichten 
SPD und CDU/CSU erstmals Eckpunkte 
zur Novellierung des WissZeitVG. Befris-
tungen in der Phase der Qualifi zierung 
des wissenscha  lichen Nachwuchses 
seien sinnvoll und notwendig. Mit der 
Änderung des WissZeitVG solle aber der 

2013

2015
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nanziellen Mi  el bei der Laufzeit der Ar-
beitsverträge voll ausgeschöp   werden.

Die Arbeitgeberseite dagegen will wei-
terhin keine weitergehenden gesetzli-
chen Regelungen und betont die Selbst-
verantwortung der Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen. So hielt die 
Allianz der Wissenscha  sorganisa  onen 
in ihrer Stellungnahme zur geplanten 
Novelle vom 25.03.2015 zwar fest, dass 
es bei der prak  schen Anwendung des 
WissZeitVG in der Vergangenheit zu sehr 
kurzen Vertragszeiträumen gekommen 
sei, verbunden mit erheblichen Unsi-
cherheiten bei den Karrierewegen vieler 
Nachwuchswissenscha  lerInnen. 

Die Mitgliedsorganisa  onen der Allianz 
würden aber ihre Verantwortung sehr 
ernst nehmen und auch im Eigeninte-
resse diesen Fehlentwicklungen durch 
organisa  onsspezifi sche Leitlinien zum 
Umgang mit befristet beschä  igten 
Wissenscha  lerInnen gegensteuern. 
Warum die Mitgliedsorganisa  onen 
dies in den letzten Jahren nicht getan 
haben und erst aufgrund der geplanten 
Novellierung tä  g wurden, dazu sagt die 
Allianz der Wissenscha  sorganisa  onen 
aber leider genauso wenig wie zu dem 
ausufernden Befristungsanteil beim wis-
senscha  lichen Mi  elbau. 

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
warnte in ihrer Stellungnahme vom 
30.06.2015 vor einer gesetzlichen 
Überregulierung. Aufgrund der Vielfalt 

Hilfskra  tä  gkeiten während eines 
Masterstudiums nicht auf den Befris-
tungsrahmen (Höchstbefristungsdau-
er) angerechnet werden.

Bildungsministerin Johanna Wanka 
(CDU) legte kurz nach der Veröff entli-
chung einen ersten Arbeitsentwurf zur 
Überarbeitung des WissZeitVG vor. So-
wohl das Eckpunktepapier als auch die-
ser erste Entwurf der Novelle wurden 
von verschiedenen Seiten kri  siert.

So warnte ver.di am 14.07.2015 vor ei-
ner unzureichenden Reform des Wiss-
ZeitVG. Die völlig ausufernde Praxis der 
Kurzbefristungen würde nicht ausrei-
chend eingeschränkt. Der Arbeitsent-
wurf sehe nur eine Soll-Bes  mmung zur 
Einschränkung von Befristungen vor, die 
in der Praxis ausgehöhlt werden würde. 
Auch fehle eine Regelung für verbindli-
che Betreuungsvereinbarungen, um die 
Qualifi zierung des wissenscha  lichen 
Nachwuchses sicherzustellen. 

Ver.di forderte u. a., dass für wissen-
scha  liche Beschä  igte auf Haushalts-
stellen in der Qualifi zierungsphase Min-
destvertragslaufzeiten von drei Jahren 
festgeschrieben werden. Bei Befristun-
gen für Dri  mi  elprojekte forderte ver.
di, dass die zur Verfügung stehenden fi -
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Jedoch nimmt die HRK mit Erleichte-
rung zur Kenntnis, dass durch den vor-
gelegten Referentenentwurf die in der 
Wissenscha   bei der Beschä  igung und 
Befristung von wissenscha  lichem und 
künstlerischem Personal in der Qualifi -
zierung und in der dri  mi  elfi nanzier-
ten Projekten erforderliche Flexibilität 
und Dynamik nicht beeinträch  gt wird. 

Eine Formulierung, die die Erwartungen 
der Beschä  igten bezüglich der Novel-
lierung des WissZeitVG deutlich dämp-
fen dür  e. Zumal die hohe Anzahl der 
Befristungen und der Kurzzeitverträge 
deutlich zeigt, dass diese Flexibilität und 
Dynamik bisher von den Hochschulen 
auf Kosten der wissenscha  lichen Mit-
arbeiterInnen erkau   wurde.

der Qualifi zierungsmöglichkeiten und 
Projek  ormate seien gesetzliche De-
tailregelungen im Befristungsrecht des 
wissenscha  lichen und künstlerischen 
Personals kontraproduk  v. Sta  des-
sen sei es erforderlich, dass die Vorge-
setzten bzw. BetreuerInnen sowie die 
Hochschulleitungen ihre personal- und 
hochschulpoli  sche Verantwortung 
wahrnehmen. Wich  gste Möglichkeit, 
diese Entwicklung zu unterstützen, sei 
dabei nicht die Neufassung des Wiss-
ZeitVG, sondern die Verbesserung der 
derzeit unzureichenden Grundfi nanzie-
rung der Hochschulhaushalte. 

EIN KLEINES NOVELLCHEN: NHG

Kaum der Rede wert ist, was vollmundig 
den Namen „Gesetz zur Stärkung der 
Beteiligungskultur“ tragen wird: das Än-
derungsgesetz zum Niedersächsischen 
Hochschulgesetz (NHG). Die Beteiligung 
beschränkt sich auf die Verankerung be-
ratender S  mmen verschiedener Grup-
pen in Senat und Hochschulrat, ein ech-
tes S  mmrecht ist nicht vorgesehen.

„Die Hochschulen tragen den berech  g-
ten Interessen ihres Personals an guten 
Beschä  igungsbedingungen [...] ange-
messen Rechnung“, bu  erweicher hä  e 
man es kaum formulieren können.

Für die Wissenscha  lerInnen wird sich 
durch dieses Novellchen nicht viel än-
dern. Immerhin soll eine Promovieren-
denvertretung festgeschrieben werden 
(die es an vielen Hochschulen bereits 
ohne gesetzliche Vorgabe gibt). In der 
Grundordnung kann die Hochschule 
dann der Promovierendenvertretung 
eine beratende S  mme in Senat und 
Hochschulrat einräumen. 

Wir werden sehen, ob die Leibniz Uni-
versität diese Op  on - denn mehr ist es 
nicht - ermöglichen wird.
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träch  gen. So sollen unsachgemäße 
Kurzbefristungen unterbunden werden, 
indem die Befristungstatbestände um 
Orien  erungspunkte für die Gestaltung 
der individuellen Vertragsdauer ergänzt 
werden. Auch soll klargestellt werden, 
dass die Wahrnehmung von Dauerauf-
gaben durch befristetes Personal nur 
im Kontext einer Qualifi zierung sachge-
recht sei.

Welche Änderungen der Gesetzesent-
wurf im Einzelnen vorsieht, soll im Fol-
genden dargestellt werden. Dabei wer-
den wir versuchen, uns auf die Punkte zu 
konzentrieren, die für die wissenscha  -
lichen Beschä  igten relevant sind. Um 
die geplanten Änderungen verständlich 
machen zu können, werden wir bezüg-
lich der einzelnen Änderung jeweils 
vorab darstellen, welche Regelung das 
WissZeitVG derzeit vorsieht. Abschlie-
ßend versuchen wir eine Einschätzung, 
ob der Gesetzentwurf dazu geeignet ist, 
die versprochenen besseren Arbeitsbe-
dingungen für Wissenscha  lerInnen zu 
schaff en. Oder ob der Entwurf doch nur 
eine – wie ver.di warnt – unzureichende 
Reform ist (siehe Ar  kel „Dringend repa-
raturbedür  ig!“ auf Seite 4).

Am 04.09.2015 hat der Bundestag den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zur Änderung des Wissenscha  szeitver-
tragsgesetzes (WissZeitVG) veröff ent-
licht (Drucksache 395/15) und in einer 
Pressemi  eilung mit dem Versprechen 
besserer Arbeitsbedingungen für Wis-
senscha  lerInnen angepriesen. 

In der Begründung für die Novelle hält 
die Bundesregierung fest, dass die im 
WissZeitVG enthaltenen Sonderrege-
lungen für Befristungen aus ihrer Sicht 
geeignete und überwiegend belastba-
re Instrumente darstellen würden, um 
befristete Beschä  igungsverhältnisse 
mit Wissenscha  lerInnen eingehen zu 
können. Allerdings hä  e der Anteil von 
Befristungen – insbesondere über kurze 
Zeiträume – ein Maß erreicht, das ei-
nen Handlungsbedarf entstehen lasse. 
Die durch das WissZeitVG ermöglichten 
Befristungen im Sinne eines verantwor-
tungsvollen Personalmanagement ein-
zusetzen sei in erster Linie Aufgabe der 
Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen als Arbeitgeber. Fehlentwicklun-
gen in der Befristungspraxis solle durch 
die Novelle entgegengetreten werden, 
ohne die in der Wissenscha   erforder-
liche Flexibilität und Dynamik zu beein-

 NOVELLIERUNG DES WISSZEITVG 
BESSERE ARBEITSBEDINGUNGEN ODER UNZUREICHENDE REFORM?
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Nun soll im Gesetzestext 
nachgebessert werden. Die 
sachgrundlose Befristung 

nach WissZeitVG soll nur dann möglich 
sein, wenn die befristete Beschä  igung 
zur Förderung der eigenen wissenscha  -
lichen oder künstlerischen Qualifi zie-
rung erfolgt. Auch hier wird bewusst 
darauf verzichtet festzuhalten, was ge-
nau mit der Qualifi zierung gemeint ist. 

Auch weiterhin ist eine befristete Be-
schä  igung von wissenscha  lichem 
Personal möglich, wenn die KollegInnen 
keine formale Qualifi ka  on anstreben 
(Promo  on, Habilita  on). Dies soll der 
Tatsache Rechnung tragen, dass sich 
wissenscha  liche und künstlerische 
MitarbeiterInnen durch Tä  gkeiten in 
der Lehre und Erbringung anderer wis-
senscha  licher Leistungen als Promo-
 on und Habilita  on für eine Professur 

oder für eine wissenscha  liche Tä  gkeit 
außerhalb der Hochschulen und staatli-
chen Forschungseinrichtungen qualifi -
zieren können, z.B. für eine Forschungs-
tä  gkeit in der Industrie.

Weiterhin ist vorgesehen, dass die Ver-
tragslaufzeiten kün  ig der jeweils ange-
strebten Qualifi zierung angemessen sein 
müssen. Die Bundesregierung verzichtet 
hier bewusst darauf, konkretere Rege-
lungen vorzusehen: „Welche Vertrags-
dauer im Einzelfall angemessen ist, ent-
zieht sich einer gesetzlichen Festlegung. 
Soweit in der Qualifi zierungsphase ein 

Qualifi zierungsphase

Bisher sieht das WissZeitVG 
einen Befristungsrahmen 
von maximal 12 Jahren vor. 

Konkreter heißt dies, dass wissenscha  -
liches und künstlerisches Personal vor 
der Promo  on insgesamt bis zu sechs 
Jahre ohne Angabe eines Befristungs-
grundes befristet beschä  igt werden 
kann, nach der Promo  on sind ebenfalls 
bis zu sechs Jahre möglich. Die Finanzie-
rung dieser Stellen kann über Haushalts-
mi  el oder über Dri  mi  el erfolgen.

Die zuvor im Hochschulrahmengesetz 
enthaltenen Sonderregelungen zur Be-
fristung in der Qualifi ka  onsphase wur-
den 2007 ins WissZeitVG übernommen, 
um die Qualifi zierung des wissenscha  -
lichen Nachwuchses sicherzustellen. 
Zwar seien die von den MitarbeiterInnen 
wahrgenommenen wissenscha  lichen 
Dienstleistungen o  mals Daueraufga-
ben der Hochschule, diese sachgrund-
lose Befristungsmöglichkeit werde aber 
ausnahmslos im Interesse der Nach-
wuchs- und Qualifi ka  onsförderung er-
öff net, so die Gesetzesbegründung. Was 
genau unter Qualifi ka  on zu verstehen 
ist, fi ndet sich dort aber nicht.  Rege-
lungen zu den Vertragslaufzeiten sind 
ebenfalls nicht vorhanden. Daher kann 
die maximale Befristungsdauer in belie-
big viele Teilverträge mit beliebig langer 
bzw. kurzer Laufzeit gestückelt werden.
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Schon jetzt hat die Rechtsprechung 
immer wieder (allerdings in Einzelfal-
lentscheidungen) festgehalten, dass 
eine sachgrundlose Befristung nach 
WissZeitVG nur dann möglich ist, wenn 
tatsächlich wissenscha  lich gearbeitet 
werden kann. Und unter wissenscha  -
licher Tä  gkeit verstanden die Gerichte 
dabei eine Tä  gkeit, die Zeit für eigen-
ständige Forschung lässt. 

Familienpoli  sche Komponente

Der maximale Befristungs-
rahmen verlängert sich, 
wenn Kinder betreut werden 

um je zwei Jahre pro Kind. Dies bedeu-
tet, dass zum Beispiel eine Wissenscha  -
lerin, die während der Qualifi ka  ons-
phase zwei Kinder betreut, 16 Jahre 
(6+6+2+2) befristet beschä  igt werden 
kann, sta   12 Jahre (6+6). Dies bezieht 
sich jedoch nur auf die zulässigen Jahre 
insgesamt. Ein ggf. einklagbarer An-
spruch auf Verlängerung der einzelnen 
Vertragslaufzeiten ergibt sich aus dieser 
familienpoli  schen Komponente - im 
Gegensatz zu z.B. Elternzeit (S. 14) - 
nicht. Es verwundert daher auch kaum, 
dass die Evalua  on des WissZeitVG fest-
stellte, dass die familienpoli  sche Kom-
ponente so gut wie nicht genutzt wird.

Die Formulierung der familienpoli  -
schen Komponente ist derzeit erstaun-
lich off en gehalten. Es ist nicht defi niert, 
ob diese Kinder leiblich sein müssen, ob 

formales Qualifi zierungsziel (beispiels-
weise Promo  on oder Habilita  on) ver-
folgt wird, kann zwar allgemein gesagt 
werden, dass eine Orien  erung der 
Vertragslaufzeit an der üblichen Dauer 
solcher Qualifi zierungsvorhaben an-
gemessen ist. Die übliche Dauer kann 
dabei – abhängig von der jeweiligen 
Fachkultur – allerdings höchst unter-
schiedlich sein. Wird ein formales Qua-
lifi zierungsziel nicht verfolgt, sollte die 
konkrete Befristungsdauer funk  onal 
sein, das heißt sich primär daran orien-
 eren, welche Zeiträume im Hinblick auf 

die wissenscha  liche oder künstlerische 
Qualifi zierung sinnvoll sind.“ (Gesetzes-
begründung, Drucksache 395/15).

Die Gesetzesnovelle sieht 
nicht vor, dass das angestreb-
te Qualifi zierungsziel in ir-

gendeiner Form festgehalten werden 
muss. Wenn dies aber nicht z.B. im Ar-
beitsvertrag festgehalten wird, dür  e es 
auch schwer werden zu überprüfen, ob 
die Vertragslaufzeit dem Qualifi zie-
rungsziel angemessen ist. Diese Rege-
lung ist so unkonkret, dass bezweifelt 
werden kann, dass sie an der Praxis der 
Kurzverträge irgendetwas ändern wird. 
Auch ist zu bezweifeln, dass aufgrund 
dieser neuen Regelungen tatsächlich 
Daueraufgaben nur dann von befristet 
Beschä  igten übernommen werden, 
wenn deren Beschä  igung der Förde-
rung der eigenen Qualifi ka  on dient. 
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lich verfes  gte Familienbeziehung‘? 
Auch dies dür  e wieder eine Frage für 
JuristInnen sein. 

Die Frage der Alleinerziehenden wird 
mit der Novelle nicht angegangen. Kon-
sequent wäre es, Alleinerziehenden ent-
sprechend eine Verlängerung des Befris-
tungsrahmens um vier Jahre pro Kind zu 
gewähren, da sie den Betreuungsbedarf 
alleine erbringen müssen.

Und die familienpoli  sche Komponente 
bezieht sich auch weiterhin nur auf die 
Betreuung von Kindern. Dass auch die 
Pfl ege von Angehörigen dazu führen 
kann, dass Wissenscha  lerInnen mehr 
Zeit für ihre Promo  on, Habilita  on 
oder sons  ge Qualifi zierung benö  gen, 
bleibt im WissZeitVG auch nach der ge-
planten Novelle unberücksich  gt.

Behindertenpoli  sche 
Komponente

Während das WissZeitVG 
derzeit schon berücksich  gt, 
dass Erziehende mehr Zeit 

für die wissenscha  liche Qualifi ka  on 
benö  gen, gibt es keine Regelung bezo-
gen auf Wissenscha  lerInnen mit chro-
nischen Erkrankungen oder Behinderun-
gen. Dies führt in der Praxis immer 
wieder dazu, dass betroff ene KollegIn-
nen die zeitliche Grenze des Befristungs-
rahmens überschreiten, ohne die jeweils 
angestrebte Qualifi ka  on zu erreichen. 

es auch S  ef- und Pfl egekinder sein kön-
nen oder ob überhaupt eine gesetzliche 
Beziehung zu den betreuten Kindern 
bestehen muss. In der Gesetzesbegrün-
dung steht erläuternd, dass die Regelung 
für beide Elternteile gilt, vorausgesetzt, 
beide widmen sich der Betreuung des 
Kindes. Daraus wird zum Teil abgeleitet, 
dass sich die familienpoli  sche Kompo-
nente auf die Betreuung eigener Kinder 
bezieht.

Um die Unklarheit bei der 
Frage zu besei  gen, auf wel-
che Kinder sich die familien-

poli  sche Komponente bezieht, will die 
Bundesregierung die Regelung nun mit 
einem Verweis auf den Kinderbegriff  des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgeset-
zes (BEEG) konkre  sieren. So soll klarge-
stellt werden, „[…] dass Kinder im Sinne 
der familienpoli  schen Komponente 
nicht nur leibliche Kinder sind, sondern 
auch andere, zu denen eine rechtlich 
verfes  gte Familienbeziehung besteht, 
insbesondere S  ef- und Pfl egekinder.“ 
(Gesetzesbegründung, Drucksache 
395/15) 

Was die Defi ni  on des Kin-
derbegriff s z.B. für Paare be-
deutet, die nicht verheiratet 

sind und keine eingetragene Lebenspart-
nerscha   eingegangen sind, ist weiter-
hin unklar. Kann dort ebenfalls die fami-
lienpoli  sche Komponente angewandt 
werden oder besteht hier keine ‚recht-
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gen Beurlaubung bzw. Freistellung. Die-
se Verlängerung setzt allerdings das Ein-
verständnis der Beschä  igten voraus. 

Unsere Universität legt dies so aus, dass 
die Beschä  igten die Verlängerung je-
weils selbst beantragen müssen. Wer 
nichts von dieser Verlängerungsop  on 
weiß, wird diese Verlängerung aber wohl 
kaum beantragen. Daher müsste die 
Universität unserer Meinung nach den 
betroff enen KollegInnen automa  sch 
eine entsprechende Vertragsverlänge-
rung anbieten. Wenn diese dann mit der 
Verlängerung nicht einverstanden sind, 
brauchen sie den Vertrag ja nicht zu un-
terschreiben.

Diese Vertragsverlängerungen wirken 
sich dabei nicht auf den Befristungsrah-
men (12 Jahre) aus und sollen aus fol-
genden Gründen erfolgen:

1. Beurlaubung oder Reduzierung der 
regelmäßigen Arbeitszeit um min-
destens 20 % für die Betreuung eines 
oder mehrerer Kinder unter 18 Jahre 
oder sons  ger pfl egebedür  iger An-
gehöriger

2. Beurlaubung für eine wissenscha  li-
che oder künstlerische Tä  gkeit oder 
eine außerhalb des Hochschulbe-
reichs oder 

3. im Ausland durchgeführte wissen-
scha  liche, künstlerische oder beruf-
liche Aus-, Fort- und Weiterbildung

4. Elternzeit und Mu  erschutz

Im Gegensatz zur Pfl ege von 
Angehörigen will die Bundes-
regierung hier nachbessern. 

Nach der familienpoli  schen Kompo-
nente soll eine sogenannte behinderten-
poli  sche Komponente eingefügt wer-
den, die regelt, dass beim Vorliegen 
einer Behinderung oder schwerwiegen-
den Erkrankung der Befristungsrahmen 
einmalig um zwei Jahre verlängert wird. 
Wissenscha  lerInnen mit chronischen 
Erkrankungen oder Behinderungen sol-
len zukün  ig also bis zu 14 Jahre inner-
halb der Qualifi ka  onsphase befristet 
beschä  igen werden können.

Diese neue Regelung bezieht 
sich allerdings wieder nur auf 
die maximale Anzahl der Jah-

re befristeter Beschä  igung. Ein rechtli-
cher Anspruch auf eine Vertragsverlän-
gerung lässt sich aus ihr wie aus der 
familienpoli  schen Komponente nicht 
ableiten.

Mu  erschutz und Elternzeit, 
Beurlaubungen, Freistellungen

Für Beschä  igte, die wäh-
rend ihrer Qualifi ka  onsbe-
fristung beurlaubt oder zu-

mindest zum Teil von ihren Aufgaben 
freigestellt werden, sieht das Wiss-
ZeitVG bei bes  mmten Beurlaubungs- 
bzw. Freistellungsgründen eine automa-
 sche Verlängerung des Vertrages vor, 

entsprechend des Umfangs der jeweili-
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forderten - Mobilität ein Jahr für die wis-
senscha  liche Qualifi zierung verlieren. 

Um diesen Missstand zu beheben, sollen 
durch die Novelle demnächst nicht nur 
die tatsächlich verlängerten Verträge 
nicht auf den Befristungsrahmen ange-
rechnet werden, sondern generell alle 
Zeiten, die zu einer entsprechende Ver-
längerung eines befristeten Vertrages 
führen können. 

Kri  siert wurde von Wissenscha  le-
rInnen und Gewerkscha  en mehrfach, 
dass längerfris  ge Arbeitsunfähigkei-
ten nicht zu einer Vertragsverlängerung 
führen, obwohl die betroff enen Wissen-
scha  lerInnen hierdurch auch an ihrer 
wissenscha  lichen Qualifi zierung gehin-
dert werden. 

Dieser Kri  k will die Bundesregierung 
nun Rechnung tragen. Ein neuer Passus 
soll regeln, dass eine Vertragsverlänge-
rung auch bei Zeiten einer krankheitsbe-
dingten Arbeitsunfähigkeit erfolgen soll, 
in denen ein gesetzlicher oder tarifver-
traglicher Anspruch auf Entgel  ortzah-
lung nicht besteht (also nur bei längeren 
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkei-
ten). So soll laut Gesetzesbegründung 
den betroff enen MitarbeiterInnen die 
Möglichkeit eröff net werden, trotz län-
gerer behinderungs-, krankheits- oder 
unfallbedingter Ausfallzeiten das ange-
strebte Qualifi zierungsziel zu erreichen.

5. Grundwehr- und Zivildienst

6. Freistellungen im Umfang von min-
destens 20 % zur Wahrnehmung von 
Aufgaben im Personalrat oder in der 
Schwerbehindertenvertretung, von 
Aufgaben eines oder einer Frauen- 
oder Gleichstellungsbeau  ragten 
oder zur Ausübung eines mit dem 
Arbeitsverhältnis zu vereinbarenden 
Mandats

Die Vertragsverlängerungen nach den 
Punkten 1, 2, 3 und 6 sollen die Dauer 
von jeweils 2 Jahren nicht überschreiten.

Bei der Beurlaubung oder Re-
duzierung der regelmäßigen 
Arbeitszeit für die Betreuung 

eines oder mehrerer Kinder soll entspre-
chend der familienpoli  schen Kompo-
nente ein Verweis auf das BEEG einge-
fügt werden, um den Kinderbegriff  zu 
konkre  sieren.

Problema  sch ist bisher auch, dass diese 
Regelung sich nur auf Vertragsverlänge-
rungen bezieht. Wenn z.B. ein Wissen-
scha  ler ein Jahr Elternzeit nimmt und 
anschließend nicht den Vertrag ver-
längern lässt, sondern an eine andere 
Hochschule wechselt, wird bisher der 
neue Vertrag voll auf den Befristungs-
rahmen der Qualifi ka  onsbefristung an-
gerechnet (sta   den Rest der Elternzeit 
noch ausschöpfen zu können). In die-
sem Beispiel würde er also gegenüber 
der Weiterbeschä  igung an der alten 
Hochschule aufgrund der - eigentlich ge-
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lungsgesichtspunkten inakzeptabel. Die 
reine Möglichkeit einer Verlängerung 
über die Höchstbefristungsgrenze hi-
naus wird nichts an dem Umstand än-
dern, dass die Hochschulen und die 
außerhochschulische Forschung damit 
höchst unterschiedlich umgehen. 

Für die Beschä  igten auf Dri  mi  el 
fi nanzierten Stellen fehlt die familien-
poli  sch erforderliche Planungssicher-
heit gänzlich. Erforderlich ist ein klarer 
Rechtsanspruch der betroff enen Be-
schä  igten mit Betreuungs- und Pfl e-
geaufgaben auf die Verlängerung ihrer 
befristeten Arbeitsverträge.“ (Stellung-
nahme des DGB zum Referentenentwurf 
des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung für ein Erstes Gesetz zur Än-
derung des Wissenscha  szeitvertrags-
gesetzes, 31.07.2015)

Dri  mi  elbefristungen

Das WissZeitVG ermöglicht 
es nach § 2 Abs. 2, wissen-
scha  liches und künstleri-

sches Personal in Dri  mi  elprojekten 
befristet zu beschä  igen. Auch die be-
fristete Beschä  igung von nichtwissen-
scha  lichem und nichtkünstlerischem 
Personal ist hiernach möglich. Im Ge-
gensatz zur Projektbefristung nach dem 
Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 
muss dabei die Finanzierung der Be-
schä  igung nicht ausschließlich aus den 
Dri  mi  eln erfolgen, eine überwiegen-

Dri  mi  elbeschä  igte müssen 
draußen bleiben!

Alle oben geschilderten Mög-
lichkeiten des maximalen Be-
fristungsrahmens und der 

Verlängerungen beziehen sich aber nur 
auf befristet Beschä  igte nach § 2 Abs. 1 
WissZeitVG, also auf die Qualifi ka  ons-
befristung. Bei Dri  mi  elbefristung 
nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG gibt es diese 
Möglichkeiten nicht!!

Viele Wissenscha  lerInnen, deren Be-
schä  igung über Dri  mi  el fi nanziert 
wird, promovieren oder habili  eren teil-
weise neben dieser Beschä  igung. Dass 
es für sie diese Möglichkeiten nicht gibt, 
ist aus Sicht der Gewerkscha  en eine 
ungerech  er  gte Ungleichbehandlung. 

Entsprechend kri  siert zum Beispiel der 
DGB diese Ungleichbehandlung sowie 
den fehlenden Rechtsanspruch auf die 
familienpoli  sche Komponente: „Die 
Ausgestaltung einer familienpoli  schen 
Komponente, die insbesondere einen 
Anspruch auf eine entsprechende Ver-
tragsverlängerung um die Freistellungs-
zeiten bei Mu  erschutz, Elternzeit oder 
Pfl ege für alle befristet beschä  igten 
Wissenscha  lerInnen umfassen müsste, 
grei   nach wie vor zu kurz. Hier ist insbe-
sondere die Herausnahme der Beschäf-
 gten, deren Stellen über Dri  mi  el 
fi nanziert werden, unter familienpoli  -
schen Gesichtspunkten ausgesprochen 
problema  sch und unter Gleichbehand-
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Festanstellung gibt es dann mit wenigen 
Ausnahmen auch nicht.

An diesen Regelungen zu den aus dri  -
mi  elfi nanzierten Befristungen von Wis-
senscha  lerInnen will die Bundesregie-
rung nichts ändern. 

Zukün  ig sollen die Dri  mit-
telbefristungen nicht mehr 
für nichtwissenscha  liches 

und nichtkünstlerisches Personal gelten. 
In der Gesetzesbegründung heißt es 
hierzu: „Denn einer der zentralen Be-
gründungspfeiler für das wissenscha  s-
spezifi sche Sonderbefristungsrecht (Be-
darf einer ständigen Fluktua  on und des 
Zufl usses neuer Ideen, um Exzellenz zu 
erzeugen) gilt für diese Personengruppe 
nicht gleichermaßen.“

Ungeregelt ist auch bei der Dri  mi  el-
befristung (wie schon bei der Qualifi ka-
 onsbefristung) die Frage der Vertrags-

laufzeiten. Das Beschä  igungsverhältnis 
kann somit in beliebig viele Teilverträge 
mit beliebig langer bzw. kurzer Lauf-
zeit gestückelt werden. Die ausufernde 
Praxis der Kurzverträge will die Bun-
desregierung allerdings nun bei diesen 
Befristungen eindämmen. Dazu soll im 
Gesetzestext eine Formulierung ergänzt 
werden, dass die Befristungsdauer der 
dri  mi  elfi nanzierten Verträge der 
Dauer der Mi  elbewilligung entspre-
chen soll. Dies ist allerdings eine Soll-Be-
s  mmung und keine Muss-Bes  mmung. 
Es ist durchaus möglich, dass die Befris-

de Finanzierung ist für die Befristung 
nach WissZeitVG ausreichend. 

Auch muss die Hochschule die über 
Dri  mi  el fi nanzierten Beschä  igten 
nicht wie beim TzBfG ausschließlich für 
die Erledigung von Projek  ä  gkeiten 
einsetzen. Nach WissZeitVG reicht es 
aus, wenn die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter überwiegend der Zweckbe-
s  mmung der Dri  mi  el entsprechend 
eingesetzt wird.

Über Dri  mi  el können Beschä  ig-
te theore  sch bis zur Rente befristet 
beschä  igt werden. Die befristete Be-
schä  igung von Wissenscha  lerInnen 
aus Dri  mi  eln an einer Hochschule 
oder Forschungseinrichtung wird dage-
gen durchaus auf den Befristungsrah-
men angerechnet. Konkret bedeutet 
dies, dass Wissenscha  lerInnen, die 
zwölf Jahre lang aus Dri  mi  eln befris-
tet beschä  igt wurden, weiterhin aus 
Dri  mi  eln befristet beschä  igt wer-
den können. Aus Haushaltsmi  eln dür-
fen sie anschließend jedoch nicht mehr 
befristet beschä  igt werden. Theore-
 sch ist das Ganze rela  v einfach ausei-

nander zu halten. In der Praxis herrscht 
jedoch o  mals Unsicherheit vor, ob die 
jeweilige befristete Beschä  igung nach 
zwölf Jahren noch möglich ist, was dazu 
führen kann, dass KollegInnen nach Ab-
lauf der zwölf Jahre auch für Dri  mi  el-
projekte vorsichtshalber gar nicht mehr 
befristet beschä  igt werden. Und eine 
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Novellierung des WissZeitVG zusammen 
mit den Richtlinien des Präsidiums zur 
Beschä  igung von wissenscha  lichen 
MitarbeiterInnen (siehe Ar  kel „A  rak-
 ve Beschä  igungsbedingungen“ auf 

Seite 21) die Anzahl dieser ‚Ausnahmen‘ 
deutlich verringern kann.

Wissenscha  liche Hilfstä  gkei-
ten während des Studiums

Bis zur Föderalismusreform 
2007 regelte das Hochschul-
rahmengesetz (HRG) die spe-

ziellen Befristungsmöglichkeiten an 
Hochschulen (siehe Ar  kel „Dringend 
reparaturbedür  ig!“ auf Seite 4). Das 
HRG enthielt auch eine Regelung für die 
Befristung von wissenscha  lichen Hilfs-
tä  gkeiten während des Studiums. Die-
se wurden allerdings nicht in das Wiss-
ZeitVG übernommen. Geregelt wurde 
nur, dass sich befristete Arbeitsverhält-
nisse an einer Hochschule vor dem Ab-
schluss eines Studiums nicht auf den Be-
fristungsrahmen der Qualifi ka  ons-
befristung auswirken. In Zeiten von 
Diplom, Staatsexamen und Magister war 
dies eine eindeu  ge Regelung. Mit Ba-
chelor und Master wurde dies jedoch 
anders. Zusätzlich zu den studen  schen 
Hilfskrä  en ohne Abschluss und den 
wissenscha  lichen Hilfskrä  en mit Ab-
schluss gab es jetzt die wissenscha  li-
chen Hilfskrä  e mit Bachelorabschluss. 
Dies sind meistens Masterstudierende, 
die neben ihrem Masterstudium wissen-

tungsdauer kürzer als der Zeitraum der 
Mi  elbewilligung ist: „Mit dem neuen 
Halbsatz wird bes  mmt, dass sich die 
Laufzeit von Arbeitsverträgen, deren 
Befristung auf den Sachgrund der Dri  -
mi  elfi nanzierung gestützt wird, an der 
Dauer der Mi  elbewilligung orien  eren 
soll. Damit wird nicht auf die konkrete 
haushaltsmäßige Mi  elbereitstellung 
abgestellt. Bei mehrjährigen Projekten, 
für die die konkrete Mi  elbereitstellung 
aus haushaltsrechtlichen Gründen z.B. 
jährlich erfolgt, ist maßgeblicher Orien-
 erungspunkt vielmehr der bewilligte 

Projektzeitraum. Bei von der DFG ge-
förderten Sonderforschungsbereichen 
ist dies beispielsweise die jeweilige För-
derperiode, die üblicherweise vier Jahre 
beträgt. Kürzere Befristungen bleiben 
im Ausnahmefall auch kün  ig mög-
lich.“ (Gesetzesbegründung, Drucksache 
395/15)

Die Frage ist nur, wie häufi g 
solche ‚Ausnahmefälle‘ sein 
werden. Schon jetzt wird im-

mer wieder beteuert, dass Vertragslauf-
zeiten von drei Monaten oder kürzer die 
Ausnahme seien und ausschließlich der 
Überbrückung von Finanzierungslücken 
zwischen zwei Dri  mi  elprojekten die-
nen. Tatsächlich ha  en im Zeitraum vom 
Juli 2014 bis einschließlich Juni 2015 
36,7 % der Verträge von wissenscha  li-
chen MitarbeiterInnen an unserer Uni-
versität eine Laufzeit von drei Monaten 
oder kürzer. Es bleibt abzuwarten, ob die 
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Arbeitsverträge eingeführt. Dies ent-
spricht der damaligen Regelung im HRG. 
Begründet wird diese Neueinführung ei-
ner Höchstgrenze mit einem Verweis auf 
eine EU-Richtlinie: „Nach der EU-Richtli-
nie über befristete Arbeitsverträge […] 
müssen die EU-Mitgliedstaaten Maß-
nahmen treff en, um einen Missbrauch 
durch aufeinanderfolgende befristete 
Arbeitsverträge oder -verhältnisse zu 
vermeiden […].“(Gesetzesbegründung, 
Drucksache 395/15)

Fazit: Verbesserung oder unzu-
reichende Reform?

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung 
enthält viele Klarstellungen und Nach-
besserungen wie z.B. die Regelungen 
zu der Anrechnung studienbegleitender 
Tä  gkeiten oder die Klarstellung des 
Kinderbegriff es. Dies sind aber lediglich 
Reparaturen eines zuvor handwerklich 
schlecht gemachten Gesetzes.

In Detailfragen enthält das 
Gesetz durchaus inhaltliche 
Verbesserungen. So sind die 

neuen Regelungen bezüglich Beschä  ig-
ter mit chronischen Krankheiten oder 
Behinderungen sowie die Berücksich  -
gung von länger andauernden Arbeits-
unfähigkeiten bei automa  schen Verlän-
gerungen von befristeten Verträgen 
nach der Qualifi ka  onsbefristung sehr 
zu begrüßen. Die Herausnahme des  
nichtwissenscha  lichen und nichtkünst-

scha  liche Hilfstä  gkeiten ausüben. 
Überwiegend herrscht die Rechtsauff as-
sung vor, dass diese Tä  gkeiten nicht auf 
den Befristungsrahmen anzurechnen 
sind, da der Bachelorabschluss kein zur 
wissenscha  lichen Tä  gkeit qualifi zie-
render Abschluss ist. Der Gesetzestext 
defi niert aber nicht genauer, welche Art 
Abschluss gemeint ist,  sodass je nach 
Auslegung diese Tä  gkeiten manchmal 
auf den Befristungsrahmen angerechnet 
werden und manchmal nicht.

Diese Unsicherheit der Ausle-
gung bezüglich der wissen-
scha  lichen Hilfstä  gkeiten 

während des Studiums will die Bundes-
regierung ausräumen, indem sie einen 
neuen Befristungstatbestand für wis-
senscha  liche und künstlerische Hilfstä-
 gkeit in das WissZeitVG einführt, der 

klarstellt, dass diese Zeiten nicht auf den 
Befristungsrahmen der Qualifi ka  ons-
befristung angerechnet werden. Damit 
dies auch für wissenscha  liche Hilfstä-
 gkeiten während des Studiums gilt, die 

vor dem Erlass der Novelle erbracht 
wurden, bezieht sich die Nichtanrech-
nung sowohl auf die Fälle des neuen Be-
fristungstatbestandes als auch auf ver-
gleichbare studienbegleitende Tä  g-
keiten. 

Mit dem neuen Befristungstatbestand 
wird für studienbegleitende Beschäf-
 gungen auch eine Höchstdauer von 

insgesamt vier Jahren für befristete 
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stehenden fi nanziellen Mi  el und zeitli-
chen Rahmen bei der Laufzeit eines Ar-
beitsvertrags voll ausgeschöp   wer-
den.“ (ver.di warnt vor unzureichender 
Reform des Wissenscha  szeitvertrags-
gesetzes, Pressemi  eilung vom 
14.07.2015).

Wenn die ebenfalls anstehende Novel-
lierung des Niedersächsischen Personal-
vertretungsgesetzes die Einschränkung 
der Mitbes  mmung bei Personalmaß-
nahmen der wissenscha  lichen Mitar-
beiterInnen endlich au  ebt, wird dem 
Personalrat zumindest die Möglichkeit 
gegeben, zu überprüfen, inwieweit die 
neu eingefügten ‚Orien  erungspunkte‘ 
im WissZeitVG tatsächlich zu einer Ein-
dämmung der Kurzverträge führen wird. 

Zu einer Abnahme des Anteils von be-
fristeten Verträgen im wissenscha  li-
chen Bereich von gut 90 % an unserer 
Universität wird diese Gesetzesnovelle 
allerdings kaum etwas beitragen. Hier 
bräuchte es bei Bund, Ländern und den 
Hochschulen ein ernst gemeintes Um-
denken. Der Bund müsste sich wieder an 
der Grundfi nanzierung der Hochschulen 
beteiligen, sta   mit Hochschulpaktmit-
teln und befristeten Forschungsförde-
rungen wie z.B. durch DFG-Projekte den 
Anteil der Dri  mi  el an der Hochschule 
künstlich aufzublähen.

lerischen Personals bei dri  mi  elfi nan-
zierten Befristungen ist ebenfalls posi  v, 
diese Beschä  igungsmöglichkeiten soll-
ten ausreichend vom TzBfG gedeckt sein 
und benö  gen keine wissenscha  lichen 
„Sonderbefristungslocken“. 

Die weiterhin andauernde 
Ungleichbehandlung der 
Wissenscha  lerInnen, deren 

befristeter Vertrag aus Dri  mi  eln fi -
nanziert wird, bedeutet für diese aber 
sicher keine Verbesserung. Auch das 
Kernziel der Reform, nämlich die Unter-
bindung von unsachgemäßen Kurzbe-
fristungen, wird durch die sehr schwam-
migen ‚Orien  erungspunkte‘ sicherlich 
nicht erreicht. Hier können wir uns voll-
umfänglich der Kri  k von ver.di zur ge-
planten Gesetzesnovelle anschließen: 
„Die völlig ausufernde Praxis der Kurzbe-
fristungen an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen wird darin nicht 
ausreichend eingeschränkt. Der Arbeits-
entwurf sieht nur eine Soll-Bes  mmung 
zur Einschränkung von Befristungen vor, 
die in der Praxis ausgehöhlt werden 
wird. Zudem fehlen Regelungen für ver-
bindliche Betreuungsvereinbarungen, 
um die Qualifi zierung des wissenscha  li-
chen Nachwuchses sicher zu stellen. […] 
Ver.di fordert unter anderem, dass für 
wissenscha  lich Beschä  igte auf Haus-
haltsstellen in der Qualifi zierungsphase 
Mindestvertragslaufzeiten von drei Jah-
ren festgeschrieben werden. Für Dri  -
mi  elprojekte sollten die zur Verfügung 
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Wir wollen einmal versuchen, die Maß-
nahmen des Präsidiums in diese Diskus-
sionszusammenhänge einzuordnen.

Empfehlungen

An unserer Universität wurde und wird 
von verschiedenen Seiten die Situa  on 
des wissenscha  lichen Mi  elbaus im-
mer wieder thema  siert, um die Prob-
leme der wissenscha  lichen Beschäf-
 gten sichtbar zu machen. So führte die 

Ini  a  ve Mi  elbau im Sommer 2012 
eine Befragung des wissenscha  lichen 
Mi  elbaus durch, deren Ergebnisse sie 
im Dezember 2012 veröff entlichte. Die 
Umfrage machte sehr deutlich, dass 
auch an unserer Universität Kurzzeitver-
träge, geringe Stellenanteile und mas-
sive unbezahlte Überstunden im wis-
senscha  lichen Bereich durchaus keine 
Ausnahmen sind.

Aufgrund der anschließenden regen 
Diskussionen im Senat und in der Teil-
personalversammlung für wissenscha  -
liche MitarbeiterInnen 2013 sah sich 
das damalige Präsidium zum Handeln 
veranlasst. Das Handeln erschöp  e sich 
allerdings in der Veröff entlichung von 
unverbindlichen Empfehlungen des Prä-
sidiums zur Verbesserung der Situa  on 
des wissenscha  lichen Mi  elbaus. 

Der Befristungsanteil bei den Verträgen 
der wissenscha  lichen MitarbeiterInnen 
steigt seit Jahren ste  g. Kurze Arbeits-
verträge von zum Teil unter drei Monaten 
und Stellenanteile von 50 % oder weniger 
sind für viele KollegInnen trauriger Alltag 
(siehe Ar  kel „90 % befristete Verträge 
und Laufzeiten < 1 Jahr“ auf Seite 26). Dies 
ist nicht erst seit dem Erlass des Wis-
senscha  szeitvertragsgesetzes (Wiss-
ZeitVG) im Jahre 2007 so. Und diese 
unhaltbaren Zustände wurden auch viel 
länger schon von Wissenscha  lerInnen 
und Gewerkscha  en kri  siert. Mit dem 
Verweis auf die unzureichende Grundfi -
nanzierung und den ste  g ansteigenden 
Dri  mi  elanteil behauptete unsere Uni-
versität - wie die meisten anderen Hoch-
schulen - bisher aber immer wieder, dass 
ihr prak  sch nichts anderes übrig bleibe. 

Im Mai dieses Jahres beschloss das 
neue Präsidium aber „Maßnahmen zur 
Schaff ung a  rak  ver Beschä  igungs-
bedingungen für das wissenscha  li-
che Personal“, so zumindest die klang-
volle Überschri   (Rundschreiben Nr. 
51/2015). Diese Maßnahmen sind aller-
dings nicht vom Himmel gefallen, son-
dern Folge eines Diskussionsprozesses 
an unserer Universität sowie der Aus-
einandersetzung zum WissZeitVG. 

 ATTRAKTIVE BESCHÄFTIGUNGSBEDINGUNGEN
DAS PRÄSIDIUM UND DIE VERANTWORTUNG ALS ARBEITGEBER
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Leitlinien

Im Rahmen der Diskussion um die No-
vellierung des WissZeitVG wurde der öf-
fentliche Druck größer, die Hochschulen 
bemühten sich jetzt zunehmend, sich 
von ihrer Schokoladenseite zu zeigen: 
Der Wissenscha  srat beschloss Emp-
fehlungen zu Karrierezielen und -wegen 
an Universitäten, die Hochschulrek-
torenkonferenz beschloss einen „Ori-
en  erungsrahmen zur Förderung des 
wissenscha  lichen Nachwuchses und 
akademischer Karrierewege neben der 
Professur“ und die Allianz der Wissen-
scha  sorganisa  onen beschloss, dass 
ihre Mitgliedsorganisa  onen mit Hilfe 
von organisa  onsspezifi schen Leitlinien 
der Fehlentwicklung bezüglich der Be-
fristungspraxis entgegenwirken würden. 
Eine dieser organisa  onsspezifi schen 
Leitlinien ist die „Leitlinie für a  rak  ve 
Beschä  igungsverhältnisse an TU91-Uni-
versitäten“, die auch unsere Hochschule 
mit unterschrieben hat. 

1 
Die TU9 ist – nach eigenen Angaben - ein 
Zusammenschluss der neun führenden Tech-
nischen Universitäten in Deutschland: RWTH 
Aachen University, TU Berlin, TU Braun-
schweig, TU Darmstadt, TU Dresden, Leibniz 
Universität Hannover, Karlsruher Ins  tut für 
Technologie, TU München und Universität 
Stu  gart.

Das Präsidium empfahl, dass

 ▪ „die Vorgaben in den Arbeitsverträ-
gen und Tä  gkeitsdarstellungen hin-
sichtlich des Beschä  igungsverhält-
nisses, insbesondere im Hinblick auf 
die vereinbarte Arbeitszeit und den 
Umfang des zur eigenen Forschung 
dienenden Zeitanteils, eingehalten 
werden,

 ▪ Einstellungen mit Teilzeitbeschä  i-
gung nach Möglichkeit mindestens 
mit 50 % der regelmäßigen Arbeits-
zeit des vollbeschä  igten Personals 
erfolgen und

 ▪ die Dauerstellen im wissenscha  li-
chen Mi  elbau in die Entwicklungs-
planung der Fakultäten mit einbezo-
gen werden.“

Vor allem die erste Empfehlung hä  e zur 
Erheiterung beitragen können, wenn sie 
nicht Bände darüber gesprochen hä  e, 
welches Verständnis das Präsidium von 
seiner Rolle als Arbeitgeber hat. Verein-
barte Arbeitszeiten und Zeitanteil für die 
eigene Forschung sind selbstverständ-
lich rechtlich bindend. 

Alles Weitere: Flexibel interpre  erbar… 
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Also: auch Dri  mi  elbeschä  igten 
müsste Zeit für die eigene Promo  on 
während der regulären Arbeitszeit 
eingeräumt werden.

 ▪ Befristungen von Arbeitsverträgen 
von nicht Promovierten sollen, solan-
ge der Befristungsrahmen noch nicht 
ausgeschöp   ist,  möglichst nach der 
Vorschri   zur Qualifi ka  onsbefristung 
erfolgen. Dies gilt auch, wenn die Be-
schä  igung über Dri  mi  el erfolgt.
Also: auch für Dri  mi  elbeschä  igte 
ist die Möglichkeit der familienpoli-
 schen und behindertenpoli  schen

Komponente eröff net (siehe Ar  kel 
„Novellierung des WissZeitVG“ auf 
Seite 10).

 ▪ Beim Wechseln von einer TU9-
Universität zur anderen sollen die 
Vorzeiten an der früheren Uni-
versität voll anerkannt werden.
Ein prinzipiell guter Gedanke, wäre 
da nicht die Ungleichbehandlung von 
Nicht-TU9-Universitäten.

 ▪ Die Qualifi zierung soll über geordne-
te Annahme- und Betreuungsverfah-
ren und strukturierte Betreuungs-, 
Unterstützung- Qualifi zierungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten für 
DoktorandInnen in einem angemes-
senen Zeitraum abgeschlossen wer-
den. Und die Beschä  igungsverhält-
nisse sollen so ausgestaltet werden, 
dass die Promovierenden auch ge-
nug Zeit für die Qualifi zierung haben.

Haup  enor dieser ganzen Verlautba-
rungen ist letztlich der Appell an die 
Bundesregierung, die Befristungsmög-
lichkeiten der Hochschulen durch die 
Novelle des WissZeitVG bloß nicht ein-
zuschränken. Durch freiwillige Selbst-
verpfl ichtungen könne man dem Befris-
tungsunwesen besser Herr werden, als 
durch gesetzliche Detailsteuerung. Das 
eben dies in den letzten Jahren eskalier-
te – Schwamm drüber.  Schließlich ist die 
Entwicklung von Standards für „Gute Ar-
beit“ nun auch in den Zielvereinbarun-
gen mit dem MWK verankert.

Bedenkenswerte Ansätze beinhalten 
diese neuen Leitlinien  und Orien  e-
rungsrahmen dennoch. Einige Aussagen 
der Hochschulen und ihrer Organisa  -
onen sollten wir durchaus beim Wort 
nehmen. So enthalten auch die Leitlini-
en der TU9 einige Punkte, die durchaus 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen der Wissenscha  lerInnen beitragen 
können:

 ▪ Befristete Beschä  igungsverhältnisse 
mit nicht-promovierten wissenscha  -
lichen MitarbeiterInnen sollen in der 
Regel der Qualifi zierung dienen, auch 
wenn die Beschä  igung im Rahmen 
eines Dri  mi  elprojektes erfolgt.
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Dies alles sind sicherlich gute Vorsät-
ze, aber wie gesagt „sollen!“. 

 ▪ Die Dauer des Beschä  igungsverhält-
nisses soll bei Haushaltsstellen in der 
Regel so gewählt werden, dass der 
Abschluss der Qualifi zierung inner-
halb des Beschä  igungsverhältnis-
ses auch möglich ist. Die Dauer eines 
über Dri  mi  el fi nanzierten Beschäf-
 gungsverhältnisses soll sich an dem 

Bewilligungszeitraum orien  eren.
Eigentlich Selbstverständlichkeiten, 
gemessen an der Praxis wäre dies je-
doch ein deutlicher Fortschri  .

 ▪ Verträge sollen so frühzei  g ver-
längert werden, dass die Beschäf-
 gten sich rechtzei  g bei der Ar-

beitsagentur melden können.
Eigentlich auch eine Selbstverständ-
lichkeit, aber die derzei  ge Praxis … 

 ▪ Die vorhergenannten Regelungen sol-
len bei Beschä  igungen nach der Pro-
mo  on analog angewandt werden, 
wenn die MitarbeiterInnen in der Ori-
en  erungsphase nach der Promo  on 
sind oder eine Professur anstreben.

Die Maßnahmen

Posi  v ist auf jeden Fall, dass das Präsi-
dium sich nun, im Jahr 2015, dazu ent-
schieden hat, sich nicht ausschließlich 
auf unverbindliche Empfehlungen zu be-
schränken. 

Die Aufregung von professoraler Seite 
bei der Diskussion der „Maßnahmen 
des Präsidiums zur Schaff ung a  rak  -
ver Beschä  igungsbedingungen“ (im 
und außerhalb des Senats) ließ durchaus 
den Eindruck entstehen, als befürchte 
die Professorenscha   angesichts dieser 
Maßnahmen den Umsturz! Als so revo-
lu  onär erweisen sich die Beschlüsse 
des Präsidiums dann aber doch nicht. 
Vielmehr enthalten sie einige Regelun-
gen, die als Mindeststandards durchaus 
begrüßenswert sind:

 ▪ Arbeitsverträge sollen grundsätzlich 
mindestens eine Laufzeit von einem 
Jahr haben. Allerdings dürfen ar-
beitsrechtliche Vorschri  en oder der 
Zweck des jeweiligen Vertrages dem 
nicht entgegenstehen.

 ▪ Eins  egsarbeitsverhältnisse soll-
ten für die Dauer der Qualifi ka  on 
abgeschlossen werden. Bei Nicht-
Promovierten, deren Stellen aus Lan-
desmi  eln bezahlt werden, sollen die 
Eins  egsarbeitsverträge eine Laufzeit 
von drei Jahren haben.
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Auge zu haben. Und voraussichtlich auch 
eine Aufgabe des Personalrats, wenn die 
geplante Novelle des Niedersächsischen 
Personalvertretungsgesetzes die volle 
Mitbes  mmung für die Personalmaß-
nahmen der wissenscha  lichen Mitar-
beiterInnen festlegt (siehe Ar  kel „Noch 
eine Novelle: NPersVG“ auf Seite 29).

Das Präsidium hat bezüglich der Ar-
beitsbedingungen schon den rich  gen 
Weg eingeschlagen. Wir wollen an die-
ser Stelle der Hoff nung Ausdruck geben, 
dass das Präsidium die Beschä  igten an 
der Entwicklung der Standards für „Gute 
Arbeit“ beteiligen wird. Und bezüglich 
der „Guten Arbeit“ für wissenscha  liche 
MitarbeiterInnen sollten u. a. die Leitli-
nien der TU9 in diesem Prozess vollstän-
dig umgesetzt werden.

 ▪ Bei dri  mi  elfi nanzierten Beschäf-
 gungsverhältnissen soll sich die 

Vertragslaufzeit am Bewilligungszeit-
raum orien  eren.

 ▪ Vertragsverlängerungen aus Landes-
mi  eln sollen bei Nicht-Promovierten 
eine Laufzeit von mindestens einem 
Jahr haben.

 ▪ Arbeitsverträge von promovierten 
wissenscha  lichen MitarbeiterInnen 
sollen unabhängig von der Art der Fi-
nanzierung eine Laufzeit von mindes-
tens 12 Monaten haben.

 ▪ Das Dezernat 2 kann in begründeten 
Fällen Ausnahmen zulassen.

Fraglos eine deutliche Verbesserung, 
wenn dies von den Fakultäten auch ent-
sprechend umgesetzt wird. Aufgabe des 
Präsidiums wird sein, darauf ein waches 
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Befristungsanteil

Wie die folgende Tabelle zeigt, ist der 
Anteil der befristet Beschä  igten bei 
den wissenscha  lichen MitarbeiterIn-
nen  in den letzten Jahren kon  nuierlich 
ges  egen. 

S  chtag Prozent
01.07.2010 88,2
01.07.2011 88,3
01.07.2012 88,7
01.07.2013 89,9
01.07.2014 90,5
01.07.2015 90,4

Vertragslaufzeiten

Im Zeitraum Juli 2014 bis Juni 2015 be-
standen insgesamt 3808 Verträge mit 
wissenscha  lichen MitarbeiterInnen2. 
Über 85 % ha  en eine Laufzeit von ei-
nem Jahr oder kürzer, 36,7 % sogar eine 
Laufzeit von drei Monaten oder weni-
ger. Vergegenwär  gt man sich, dass in 
diesem Zeitraum  1397mal KollegInnen 
direkt nach Vertragsunterzeichnung zur 

2 Im Gegensatz zu den Zahlen der Mi  elbau-
befragung beziehen sich diese Zahlen auf die 
Anzahl der Verträge und nicht auf die Anzahl 
der betroff enen KollegInnen. Daher können 
die Zahlen der Befragung und die sta  s  -
schen Angaben nicht direkt miteinander 
verglichen werden.

Im Jahr 2012 befragte die Ini  a  ve Mit-
telbau die wissenscha  lichen Mitarbei-
terInnen1 an der Leibniz Universität zu 
ihren Arbeitsbedingungen. Die Umfra-
ge war nicht repräsenta  v, deckte sich 
in ihren Ergebnissen aber überwiegend 
mit ähnlichen Befragungen und Studien 
zu den Beschä  igungsverhältnissen der 
wissenscha  lichen MitarbeiterInnen an 
deutschen Hochschulen. Und die Ergeb-
nisse waren alles andere als gut. Zwar 
waren die Befragten in der Regel hoch 
mo  viert und mit den Inhalten ihrer 
Arbeit zufrieden, aber die Rahmenbe-
dingungen waren vor allem hinsichtlich 
Befristungen und Vertragslaufzeiten 
inakzeptabel (PR-Info Ausgabe 10, Mai 
2013: www.personalrat.uni-hannover.
de/216.html#c505).

Das Präsidium beschloss im Jahr 2013 
Empfehlungen zur Verbesserung dieser 
Rahmenbedingungen . Nach zwei Jahren 
ist es Zeit zu überprüfen, wie wirksam 
diese Empfehlungen waren. 

1 Wissenscha  liche MitarbeiterInnen meint 
hier die wissenscha  lichen und künstleri-
schen MitarbeiterInnen inkl. der Lehrkrä  e 
für besondere Aufgaben und der wissen-
scha  lichen Hilfskrä  e mit Masterabschluss 
bzw. Diplom, Magister oder Staatsexamen. 

 90 % BEFRISTETE VERTRÄGE UND LAUFZEITEN < 1 JAHR
WIE ‚ATTRAKTIV‘ SIND UNSERE BESCHÄFTIGUNGSBEDINGUNGEN?
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Stellenumfang

Bei den im Erhebungszeitraum bestehen-
den Verträgen mit wissenscha  lichen 
MitarbeiterInnen3 ha  en über 17,3 % 
einen Stellenumfang von unter 50 %, 
13,3 % sogar einen Stellenanteil von 
weniger als 35 %. Wenngleich sich die-
ser geringe Stellenumfang bei allen Fa-
kultäten fi ndet, sind die Philosophische 
Fakultät und die Fakultät für Architektur 
und Landscha   hier traurige Spitzenrei-
ter. Bei der Naturwissenscha  lichen Fa-
kultät dagegen überwiegen die Verträge 
mit einem Stellenumfang von 50 % bis 
75 %. Universitätsweit sieht es dennoch 
so schlecht nicht aus (58 % ≥ ¾ Stelle), an 

3 Auch diese sta  s  schen Angaben bezie-
hen sich wieder auf die Anzahl der Verträge 
und nicht auf die Anzahl der betroff enen 
KollegInnen.

Agentur für Arbeit gehen mussten, um 
sich arbeitssuchend zu melden, ist dies 
schlicht skandalös. Hier war es dringend 
notwendig, seitens des Präsidiums ge-
gen diese Praxis der Kurzverträge mit 
den 2015 beschlossenen Maßnahmen 
zu den Beschä  igungsbedingungen an-
zusteuern.

Uns liegen keine Zahlen zu den Vertrags-
laufzeiten bei Erstverträgen vor. Da aber 
im selben Zeitraum insgesamt 775 wis-
senscha  liche MitarbeiterInnen mit be-
fristeten Verträgen eingestellt wurden, 
müssen diese Erstverträge zu einem 
überwiegenden Teil mit einer Laufzeit 
von einem Jahr oder kürzer abgeschlos-
sen worden sein.

36,7

an der Leibniz Universität in Prozent (Zeitraum 1.7.14 bis 1.7.15)
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tatsächlichen Zeitanteil für die eigene 
Qualifi ka  on. 

Insgesamt bleiben die Arbeitsbedingun-
gen des wissenscha  lichen Mi  elbaus 
prekär und lassen die vielbeschworene 
A  rak  vität vermissen. Ini  a  ven von 
betroff enen Wissenscha  lerInnen und 
Gewerkscha  en haben über die Jah-
re einen öff entlichen Druck au  auen 
können, der nun dazu führt, dass das 
Wissenscha  szeitvertragsgesetz (Wiss-
ZeitVG) novelliert wird. Im Rahmen der 
Diskussion um diese Novellierung sind 
die Hochschulen und Hochschulorgani-
sa  onen in Sorge, dass ihnen die von der 
Poli  k eingeräumten Freiräume wieder 
weggenommen werden. So galoppie-
ren sie - nun endlich - mit Leitlinien und 
Selbstverpfl ichtungen zu guten Arbeits-
bedingungen voran, in der Hoff nung, 
dass der Gesetzgeber keinen Regelungs-
bedarf mehr sehen möge. 

Im Hochschulgeschä   werden die Wis-
senscha  lerInnen aber vermutlich wei-
terhin  Humankapital und Manövrier-
masse sein, wenn es fi nanziell eng wird. 

Damit sich die Situa  on für die wis-
senscha  lichen MitarbeiterInnen tat-
sächlich verbessert, darf die Diskussion 
über die Arbeitsbedingungen im wis-
senscha  lichen Bereich nach der Novel-
le des WissZeitVG nicht abreißen! Die 
Entwicklungen im Auge zu behalten und 
gute Arbeitsbedingungen einzufordern 
wird eine Kernaufgabe für die nächsten 

der einen oder anderen Fakultät ist aber 
sicher noch Verbesserungsbedarf!

Fazit

Die Zahlen zeigen deutlich, dass die 
Empfehlungen des Präsidiums von 2013 
bisher wohl nicht zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen des wissenscha  -
lichen Mi  elbaus beigetragen haben. 
Dahingestellt ist, ob sie Schlimmeres 
verhindert haben.

Der Anteil der befristeten Beschä  i-
gungsverhältnisse bei den wissenscha  -
lichen MitarbeiterInnen bleibt mit gut 
90 % eindeu  g zu hoch. Dies lässt sich 
nicht pauschal mit Verweisen auf die 
Qualifi ka  onsphase und Dri  mi  elpro-
jekte wegargumen  eren. 

Niemand verlangt ernstha   unbefristete 
Promo  onsstellen,  aber für Post-Docs 
muss es an einer Hochschule neben der 
Professur auch andere Möglichkeiten 
der unbefristeten Beschä  igung geben, 
um das wertvolle Wissen zu erhalten 
und weiterzugeben. 

Die hohe Zahl von Kurzzeitverträgen mit 
einer Laufzeit von weniger als einem Jahr 
ist schlicht inakzeptabel. Hier besteht 
Hoff nung, dass die neuen Maßnahmen 
des Präsidiums wirklich eine Verbesse-
rung herbeiführen können. Keine Aus-
sagen liefern die sta  s  schen Angaben 
zu Überstunden, Zukun  serwartungen, 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
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Jahre sein, damit es nicht bei schönen 
Worten bleibt. Und hier sind neben den 
Gewerkscha  en vor allem die wissen-
scha  lichen MitarbeiterInnen selbst 
gefragt. Die KollegInnen, die bisher die 
Diskussion innerhalb und außerhalb der 
Universität vorangetrieben haben, wer-
den dies auch weiterhin tun. Vor allem 
aber müssen noch deutlich mehr Kolle-
gInnen sich an der Diskussion beteiligen. 

Kurz gesagt: Organisiert Euch!

 NOCH EINE NOVELLE: NPERSVG
HIER: MITBESTIMMUNG BEI WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERINNEN

Bereits im Koali  onsvertrag ha  e un-
sere Landesregierung angekündigt, das 
Niedersächsische Personalvertretungs-
gesetz (NPersVG) novellieren zu wollen. 
Dabei sollten - so die Ankündigung - die 
Rechte der Personalvertretung gestärkt 
werden und damit auch die Rechte der 
Beschä  igten. Der Referentenentwurf, 
der diesen Sommer vorgelegt wurde, 
fällt gemessen an diesem Versprechen 
sehr en  äuschend aus: 

„Die Neuregelung einzelner Mitbes  m-
mungsrechte bleibt unzureichend, die Ar-
beitsmöglichkeiten der Personalräte, die 
u.a. auch von Freistellungen abhängig 
sind, werden trotz ste  g steigender An-
forderungen nicht verbessert. Für zentra-
le Tatbestände, die kollek  ve Interessen 
betreff en (z.B. Priva  sierung, wesent-

liche Dienststellenveränderungen) ver-
bleibt es bei bloßen Anhörungsrechten. 

Die im rot-grünen Koali  onsvertrag an-
gekündigte ‚zukun  sfähige Modernisie-
rung, um die Mitbes  mmungsmöglich-
keiten der Beschä  igten im öff entlichen 
Dienst zu stärken und um eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit den Mit-
arbeiterInnen in Behörden und Verwal-
tungen wieder herzustellen‘ (S. 18) wird 
durch den vorgelegten Entwurf des 
Niedersächsischen Personalvertretungs-
gesetzes (NPersVG) nicht eingelöst. Der 
Entwurf enthält vereinzelte Verbesserun-
gen der gesetzlichen Mitbes  mmung, 
erreicht jedoch nicht das seitens der Ge-
werkscha  en geforderte Ziel, an wesent-
lichen Punkten eine Verbesserung der 
Mitbes  mmung und der Arbeitsmöglich-
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jetzt gerne ins Feld geführt, wenn es um 
Mitbes  mmung geht. Das mutet schon 
ein wenig skurril an,  ist doch der Per-
sonalrat der einzige Beteiligte, der an 
feste Fristen gebunden ist. Wenn bei 
ihm Maßnahmen eingehen, muss er in-
nerhalb von zwei Wochen eine Entschei-
dung gefasst und ggf. auch begründet 
haben. Die Hochschulleitung kann diese 
Frist bei Dringlichkeit sogar noch verkür-
zen. Verzögerungen entstehen unseres 
Erachtens größtenteils durch die Vorge-
setzten, die sich nicht rechtzei  g genug 
um Vertragsverlängerungen oder Ein-
stellungen kümmern.

Ein immens erhöhter Aufwand wird un-
bestreitbar sowohl auf die Personalab-
teilung als auch auf den Personalrat zu-
kommen. Dies wird deutlich, wenn man 
die Anzahl der Personalmaßnahmen an 
der Leibniz Universität im Zeitraum vom 
Juli 2014 bis einschließlich Juni 2015 be-
trachtet. 

keiten der Personalräte herbeizuführen. 
Den Anspruch einer wirklichen Reform 
erfüllt der Entwurf daher nicht.“ (Stel-
lungnahme des DGB und der Mitglieds-
gewerkscha  en zum Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des NPersVG)

Auch wenn der Gesetzesentwurf in vie-
len Punkten en  äuscht, in einem für die 
Hochschulpersonalräte zentralen Punkt 
soll es endlich einen Fortschri   geben, 
bei der Mitbes  mmung für die Perso-
nalmaßnahmen der wissenscha  lichen 
MitarbeiterInnen. Dies war eine der 
Kernforderungen, die 2013 anlässlich 
einer von ver.di durchgeführten Tagung 
der Hochschulpersonalräte aufgestellt 
wurde. (Auf die weiteren Änderungen 
des Gesetzes, werden wir hier nicht nä-
her eingehen.)

Von Arbeitgeberseite, also z.B. von der 
Landeshochschulkonferenz, fi nden sich 
keine offi  ziellen Stellungnahmen zur ge-
planten Novelle. Im Hintergrund sind die 
Hochschulleitungen und ihre Interessen-
verbände durchaus ak  v geworden. Und 
für sie ist die Mitbes  mmung beim wis-
senscha  lichen Personal anscheinend 
Teufelszeug. Ein erhöhter Verwaltungs-
aufwand und Verzögerungen bei Ein-
stellungen und Vertragsverlängerungen 
sind dabei die Hauptargumente.

Bei Personalmaßnahmen der nicht-
wissenscha  lichen MitarbeiterInnen 
werden Verzögerungen bei Einstellun-
gen und Vertragsverlängerungen schon 

Quelle: die-steuerberater.at
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MitarbeiterInnen wird den Personalrat 
in die Lage versetzen, zu überprüfen, ob 
dieser Präsidiumsvorgabe in der Praxis 
gefolgt wird und ob und wie sie ergänzt 
werden muss, um die Arbeitsbedingun-
gen für die Wissenscha  lerInnen tat-
sächlich zu verbessern.

Die Situa  on der Wissenscha  lerInnen 
ist schlicht prekär. Viele von ihnen pro-
movieren oder habili  eren, entweder 
auf Qualifi ka  onsstellen oder vollstän-
dig neben ihrer Arbeit. Zu dem perma-
nenten Druck, dass der Vertrag nicht 
verlängert werden könnte, kommt in 
diesen Fällen noch die Abhängigkeit 
von der Betreuerin oder dem Betreuer, 
die nicht selten auch die Vorgesetzten 
sind, hinzu. Dies wird in den Beratungs-
fällen im Personalrat immer wieder von 
den Wissenscha  lerInnen thema  siert. 
Ausgerechnet bei diesen KollegInnen als 
Personalrat von  der Mitbes  mmung bei 
personellen Maßnahmen ausgeklam-
mert zu sein, kann und darf nicht sein. 
Der Verweis auf den Verwaltungsauf-
wand kann hier nicht überzeugen. Auch 
die häufi g angeführte angebliche Ein-
schränkung der Freiheit von Forschung 
und Lehre ist augenscheinlicher Unsinn. 
Wenn die Mitbes  mmung diese Freiheit 
einschränken würde, gäbe es sie nicht in 
anderen Bundesländern. Dort kommen 
die Hochschulen mit dem hierzulande 
befürchteten Aufwand durch die Mitbe-
s  mmung seit Jahren durchaus zurecht.

In diesem Zeitraum waren

 ▪ 796 nichtwissenscha  lich (mit Mitbe-
s  mmung) und

 ▪ 3165 wissenscha  lich (zukün  ig zu-
sätzlich in der Mitbes  mmung).

Bei den Personalmaßnahmen der wis-
senscha  lichen Beschä  igten waren 
über 95 % der Verträge befristet mit 
überwiegenden Laufzeiten von maximal 
einem Jahr. Diese hohe Anzahl an Befris-
tungen und die zum Teil extrem kurzen 
Vertragslaufzeiten haben einen immen-
sen Verwaltungsaufwand geschaff en. 

Hier hä  e die Hochschule einige Mög-
lichkeiten, den Aufwand zu reduzieren: 
Die Schaff ung von mehr unbefristeten 
Stellen für Wissenscha  lerInnen sowie 
die deutliche Eindämmung kurzer und 
ultrakurzer Vertragslaufzeiten würde 
nicht nur den Verwaltungsaufwand er-
heblich minimieren, sondern auch der 
zunehmenden Prekarisierung des wis-
senscha  lichen Mi  elbaus entgegen-
wirken. 

Bezüglich der Vertragslaufzeiten hat die 
Hochschulleitung gegen den Widerstand 
vieler ProfessorInnen bereits „Maßnah-
men zur Schaff ung a  rak  ver Beschä  i-
gungsbedingungen für das wissenscha  -
liche Personal“ beschlossen. Die nun mit 
der NPersVG-Novelle geplante Veranke-
rung der Mitbes  mmung bei den Perso-
nalmaßnahmen der wissenscha  lichen 
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Die Einschränkung der Mitbes  mmung 
bei personellen Maßnahmen ist dabei 
durchaus nicht in allen Bundesländern 
gegeben. Viele kennen diese Einschrän-
kungen in ihrem Personalvertretungs-
gesetz nicht. In Bremen z.B. hat der Per-
sonalrat Mitbes  mmungsrechte für alle 
Beschä  igten der Hochschule und darf 
sogar bei der Berufung von ProfessorIn-
nen mitreden. Niedersachsen dagegen 
ist in Bezug auf die Mitbes  mmung bei 
wissenscha  lichen MitarbeiterInnen 
derzeit eines der Schlusslichter.

Disku  ert wird zur Zeit noch, ob im no-
vellierten NPersVG eine eigene Grup-
pe für Wissenscha  lerInnen verankert 
wird. Unabhängig davon sind die Per-
sonalräte immer schon Interessenver-
treter für alle Beschä  igten der Hoch-
schule und Wissenscha  lerInnen waren 
auch immer schon wählbar für den Per-
sonalrat. Die Bereitscha   zur Kandidatur 
war bisher jedoch sehr gering. Mag sein, 
dass dies an den kurzen Vertragslaufzei-
ten liegt oder daran, dass in der Quali-
fi ka  onsphase zu wenig Zeit für ehren-
amtliches Engagement bleibt. 

Wir hoff en sehr, dass die nun verankerte 
Mitbes  mmung bei personellen Maß-
nahmen im wissenscha  lichen Bereich 
die Bereitscha   zur ak  ven Mitarbeit 
im Personalrat befördert. Interessierte 
können sich gern bei uns melden!

Wir Personalräte begrüßen daher aus-
drücklich, dass unsere Landesregierung 
die Einschränkung der Mitbes  mmung 
bei wissenscha  lichen MitarbeiterInnen 
endlich streichen will. Auch wenn wir 
wissen, wie viel mehr Arbeit mit dieser 
Gesetzesänderung auf uns zukommt. Ob 
diese Streichung wirklich kommt oder 
ob die Hochschullobby sich doch noch 
gegen die Interessen der wissenscha  -
lichen Mitarbeiterinnen durchsetzen 
kann, wird sich im Dezember zeigen. 
Dann soll die NPersVG-Novelle im Land-
tag beschlossen werden.

Das NPersVG nimmt derzeit die per-
sonellen Maßnahmen der überwie-
gend künstlerisch oder wissenscha  -
lich tä  gen MitarbeiterInnen aus der 
Mitbes  mmung heraus. So darf der 
Personalrat z.B. bei Einstellungen, Ver-
tragsverlängerungen und ordentlichen 
(also fristgerechten) Kündigungen von 
Wissenscha  lerInnen derzeit nicht 
mitbes  mmen. Bei außerordentlichen 
Kündigungen und Kündigungen in der 
Probezeit dagegen muss der Personalrat 
zumindest angehört werden.

Für soziale und organisatorische Maß-
nahmen gilt diese Einschränkung nicht. 
So ist der Personalrat z.B. zu beteiligen 
bei Maßnahmen des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes und bei der Gestal-
tung von Arbeitsplätzen, unabhängig da-
von, ob von diesen Maßnahmen (auch) 
Wissenscha  lerInnen betroff en sind.
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Geltungsbereich des WissZeitVG

Für die Frage, ob die Befristung eines Ar-
beitsvertrages nach dem Wissenscha  s-
zeitvertragsgesetz (WissZeitVG) recht-
mäßig ist, kommt es insbesondere auch 
darauf an, ob das WissZeitVG überhaupt 
in personeller Hinsicht auf das jeweilige 
Anstellungsverhältnis Anwendung fi n-
det. 

Dem Rechtsstreit zu Grunde lag eine 
En  ristungsklage einer Lehrkra   für 
besondere Aufgaben für Japanisch, die 
während zwei Dri  eln ihrer Arbeitszeit 
Lehrveranstaltungen in moderner japa-
nischer Sprache abzuhalten ha  e.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat 
hierzu wich  ge Grundsätze aufgestellt:

Zum Einen urteilte das BAG aus, dass 
das WissZeitVG seinen Begriff  des „wis-
senscha  lichen und künstlerischen Per-
sonals“ im Sinne von § 1 WissZeitVG 
eigenständig und abschließend be-
s  mmt. Begriff sbezeichnungen oder 
Zuordnungsdefi ni  onen nach den lan-
deshochschulrechtlichen Regelungen 
erachtete das BAG als irrelevant.

Zum Zweiten gehören nach Ansicht des 
Bundesarbeitsgerichts zum „wissen-
scha  lichen Personal“ im Sinne des § 1 
Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG (nur) diejenigen 
Arbeitnehmer, die wissenscha  liche 

Dienstleistungen zu erbringen haben.

Entscheidend sei hierbei nicht die for-
melle Bezeichnung des Arbeitnehmers, 
sondern der wissenscha  liche Zuschni   
der ausgeübten Tä  gkeit. Bei Mischtä-
 gkeiten sei erforderlich, dass die wis-

senscha  lichen Tä  gkeiten überwiegen 
oder das Arbeitsverhältnis zumindest 
prägen.

„Wissenscha  liche Tä  gkeit“ defi nierte 
das BAG wiederum als „alles, was nach 
Inhalt und Form als ernstha  er plan-
mäßiger Versuch zur Ermi  lung der 
Wahrheit anzusehen ist“, sie sei „nach 
Aufgabenstellung und anzuwendender 
Arbeitsmethode darauf angelegt, neue 
Erkenntnisse zu gewinnen und zu ver-
arbeiten, um den Erkenntnisstand der 
jeweiligen wissenscha  lichen Disziplin 
zu sichern oder zu erweitern“. Zur wis-
senscha  lichen Dienstleistung könne 
dabei auch „die Vermi  lung von Fach-
wissen und prak  schen Fer  gkeiten an 
Studierende und deren Unterweisung in 
der Anwendung wissenscha  licher Me-
thoden gehören“. Wissenscha  liche Be-
tä  gung sei „eine Lehrtä  gkeit aber nur 
dann, wenn dem Lehrenden die Mög-
lichkeit zur eigenständigen Forschung 
und Refl exion“ verbliebe; die wissen-
scha  liche Lehrtä  gkeit sei insofern 
von einer unterrichtenden Lehrtä  gkeit 
ohne Wissenscha  sbezug abzugrenzen.

ALLES, WAS RECHT IST
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Lehrveranstaltungen, wie sie die Kläge-
rin als Lehrkra   für besondere Aufga-
ben für Japanisch abzuhalten ha  e, sind 
nach Auff assung des Bundesarbeitsge-
richts aber „repe  erende Wissensver-
mi  lung und keine wissenscha  liche 
Dienstleistung“. 

Das Bundesarbeitsgericht gab der Kläge-
rin daher Recht und sah die Befristung 
des Arbeitsverhältnisses als unwirksam 
an.

Ein Orien  erungssatz des Urteils des 
Bundesarbeitsgerichts lautet entspre-
chend:

„Fremdsprachenlektoren, die überwie-
gend mit der bloßen Vermi  lung von 
Sprachkenntnissen betraut sind, unter-
fallen dem Begriff  des wissenscha  li-
chen Personals nach § 1 Abs 1 S 1 Wiss-
ZeitVG in der Regel nicht.“

Bundesarbeitsgericht
Az: 7 AZR 827/09

Verlängerung der Qualifi ka  ons-
befristung ohne Antrag

§ 2 Abs. 1 S. 3 WissZeitVG verlangt kei-
nen Nachweis des mit der „Betreuung“ 
eines Kindes verbundenen Zeitauf-
wands. Auch Elternzeit oder Teilzeitar-
beit müssen nicht vorliegen. Es genügt, 
dass das Kind im gemeinsamen Haushalt 
mit der betreuenden Person lebt und 
dem befristet beschä  igten Elternteil 
das Sorgerecht zusteht, so entschied das 
Landesarbeitsgericht Köln.

Für eine Überschreitung der zulässigen 
Dauer für Qualifi ka  onsbefristungen be-
darf es nach eindeu  gem gesetzlichem 
Wortlaut keiner Vereinbarung zwischen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber (im Ge-
gensatz zum notwendigen Einverständ-
nis nach § 2 Abs. 5 WissZeitVG).

Die Klägerin war mehr als 13 Jahre an ei-
ner Forschungseinrichtung beschä  igt. 
Sie ha  e geho   , durch die Überschrei-
tung des zulässigen Befristungsrahmens 
von 12 Jahren eine En  ristung einklagen 
zu können, da sie keine Vereinbarung 
zur Verlängerung wegen der Betreuung 
ihres Kindes getroff en und auch keine 
Elternzeit in Anspruch genommen ha  e. 
Das Gericht entschied gegen die Kläge-
rin.

Landesarbeitsgericht Köln
Az: 4 Sa 1320/11
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